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plin, die sich mit den Gesetzmäßig
keiten und Prinzipien der techni
schen Realisierung von Informa
tionsprozessen und -Systemen, mit 
den Eigenschaften, der Funktion 
und der Struktur informationeller 
Prozesse und ihrer Realisierung 
mit Hilfe rechentechnischer Mittel, 
insbesondere mit der automatisier
ten Verarbeitung, Speicherung, 
Verteilung und Darstellung von In
formationen, befaßt. Mit der wis
senschaftlich-technischen Revolu
tion und der Intensivierung der ge
sellschaftlichen Produktion, insbe
sondere durch die Ausbreitung der 
Schlüsseltechnologien, wächst die 
zu verarbeitende Informations
menge sehr schnell. Die breite Ein
führung von Personal- und Büro
computern, automatisierter Text
verarbeitung und -Übermittlung 
usw. hilft, diese zunehmenden In
formationen schneller und effektiv 
zu verarbeiten. Die I. schafft dafür 
die wissenschaftlichen Grundlagen. 
Sie spielt in der Aus- und Weiter
bildung an Schulen und Berufs
schulen, an Fach- und Hochschu
len eine wachsende Rolle. Am 1.7. 
1985 wurde die »Gesellschaft für 
Informatik der DDR« gegründet.

Infrastruktur: Ausstattung des 
Territoriums oder eines Teilgebie
tes mit Anlagen und Netzen des 
Verkehrswesens, der Energie- und 
Wasserwirtschaft, des Post- und 
Fernmeldewesens sowie mit Anla
gen, die unmittelbar der Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der Werktätigen die
nen, z.B. Wohnungen, Einrichtun
gen der Volksbildung, des Handels, 
der Dienstleistungen, des Gesund- 
heits- und Sozialwesens, für Kul
tur, für Sport und für Erholung. 
Die I. ist allgemein gegenständli
che Bedingung sowohl der Produk
tion als auch der Lebensweise. Sie 
wird von den Kombinaten und 
Einrichtungen sowie von der Be
völkerung in Anspruch genommen. 
Die materiell-technischen Bereiche

(Basisbereiche) lassen sich folgen
dermaßen gruppieren: a) techni
sche Basisbereiche: Verkehrswe
sen, Energiewirtschaft, Wasser- 
und Abwasserwirtschaft, Post- und 
Fernmeldewesen, elektronische 
Rechentechnik, Meliorationswe
sen, Katastrophenschutz, Schutz 
von Boden, Luft und Wasser, Stra
ßenreinigung, Müllbeseitigung und 
-Verwertung, Beleuchtungswesen, 
Bauwirtschaft; b) Basisbereiche der 
materiellen und finanziellen Ver
sorgung: Groß- und Einzelhandel, 
Gastronomie, hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen, Reparaturen, 
Bank- und Sparkassenwesen, Versi
cherungswesen; c) Basisbereiche 
der Bildung, der kulturellen und 
sozialen Betreuung (meist ein
schließlich b und d): Bildungswe
sen (Kindergarten bis Hochschul
wesen), Büchereien, Archive, Aka
demien und Institute, Rundfunk 
und Fernsehen, Theater-, Konzert - 
und Lichtspielwesen (einschließ
lich sonstiger Unterhaltungs- und 
Bildungsstätten), Wohnungswirt
schaft, Gesundheitswesen, Heim- 
und Pflegewesen, Kleinkindbetreu
ung, Jugendbetreuung, Sport und 
Touristik, Erholungswesen; d) ad
ministrative und politische Basisbe
reiche: Gebäude und Anlagen der 
Staatsverwaltung, der gesellschaftli
chen Organisationen. Die Grund
fonds dieser Bereiche sind ein we
sentlicher Bestandteil der Grund
fondsstruktur der Volkswirt
schaft.

INF-Vertrag —* europäische Sicher
heit

Innenpolitik: Bestandteil der
—» Politik in ihrer untrennbaren 
Einheit von I. und —» Außenpolitik. 
Die I. bringt vor allem die Verhält
nisse und Beziehungen zwischen 
den Klassen ufid Schichten und 
ihren, Klassenorganisationen inner
halb eines Staates zum Ausdruck. 
Sie umfaßt die im Inneren eines 
Staates von den einzelnen Klassen


